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Kreis Segeberg • Postfach 13 22 • 23792 Bad W etiel:g

Stadt Norderstedt
Die Oberbürgermeisterin
Amt für Stadtentwicklung,
Umwelt und Verkehr
Fachbereich Planung
-Delia Hommel-
Postfach 1980
22809 Norderstedt

KREIS
SEGEBERG

Der Landrat des Kreises Sege-
berg

Kreisplanung, Regionalmanagement,
Klimaschutz

Petra Schmidt-Diel

Levo-Park, Zimmer-Nr. 008
Jaguarring 16
23795 Bad Segeberg

Tel, 04551/951-535
Fax 04551/951-99817
E-Mail
petra.schmidt-diel@segeberg.de

Aktenzeichen:
61.00.8
(bitte stets angeben)

Bad Segeberg, den 22.11.2018

Stadt Norderstedt
Bebauungsplan Nr. 332 „Südlich Schleswiger Hagen"

Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Nach Anhörung meiner Fachabteilungen im Hause nehme ich zu der o.a. Planung
wie folgt Stellung:

Tiefbau
Keine Stellungnahme.

Untere Bauaufsichtsbehörde
Keine Stellungnahme.

Vorbetmender Brandschutz
Keine Stellungnahme.

Kreisplanung
Keine Stellungnahme.

Rechnungsanschrift
Kreis Segeberg
Zentrale Geschäftsbuchhaltung
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg

Bankverbindungen
Sparkasse 5üdholstein l IBAN: DE95 2305 1030 0000 0006 12 l BIC: NOLADE21SHO
Postbank AG l IBAN: DE17 2001 0020 0017 3632 03 BIC: PBNKDEFFXXX

METROPOLREGION HAMBURG

Allgemeine Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 8.30 bis 12.00 Uhr
Di. und Do. 14.00 bis 16.00 Uhr und nach Vereinbarung
www.segeberg.de/allg-oeffnungszeiten
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Untere Denkmalschutzbehörde
Keine Bedenken.

Untere Naturschutzbehörde
Keine Stellungnahme.

Wasser — Boden — Abfall
SG Abwasser
Aus Sicht der Abwasserbeseitigung bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken.
Die vollständige Versickerung des auf den befestigten Dach-, Hof- und Verkehrsflä-
chen (privat und öffentlich) anfallenden Niederschlagswassers wird begrüßt. Hierzu
ist anzumerken, dass die Versickerung des auf Verkehrsflächen anfallenden Nieder-
schlagswassers über die belebte Bodenzone erfolgen muss. Aufgrund der Lage in
einem Wasserschutzgebiet bedarf die Versickerung des gesammelten Nieder-
schlagswassers der Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese ist rechtzeitig
vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde des Kreises zu beantragen.

SG Gewässerschutz
Keine Bedenken.

SG Bodenschutz / Geothermie
Im Geltungsbereich des Plangebietes und angrenzend sind keine Altlasten oder alt-
lastverdächtige Flächen bekannt.

In der Umweltprüfung sind die Belange des Bodenschutzes, insbesondere die des
vorsorgenden Bodenschutzes, ausreichend zu berücksichtigen.
Hinweise hierzu können der Arbeitshilfe für Planungspraxis und Vollzug der LABO
„Checklisten Schutzgut Boden für Planungs- und Zulassungsverfahren" entnommen
werden. Es sollten u.a. die Auswirkungen des Planvorhabens, die Prüfung von Pla-
nungsalternativen und die Ermittlung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und Kompensation von Beeinträchtigungen in Bezug auf das Schutzgut Boden
geprüft und dargestellt werden. Hierfür wird die Nutzung des Leitfadens für die
kommunale Planungspraxis „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB" der
Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz, LABO 2009" empfohlen. Zur Darlegung
des konkreten Eingriffs und Festlegung der notwendigen Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen sollte eine kleinräumige Betrachtung der Bodenfunktionen erfol-
gen. Die Leistungsfähigkeit der Böden wird dabei über die Bodenfunktionen be-
stimmt, die in § 2, Absatz 2 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) benannt wer-
den. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen die natürlichen Bodenfunktionen sowie
die Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.
Die Bodenfunktionsbewertung dient der Bewertung der Auswirkungen des Planvor-
habens auf das Schutzgut Boden sowie der Bewertung und Bemessung der erforder-
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lichen Ausgleichsmaßnahmen. Bei der Wirkungsprognose sollten auch Wechselwir-
kungen zwischen Boden und anderen Schutzgütern berücksichtig werden. Grundla-
gen der Bodenfunktionsbewertung können dem Agrar- und Umweltatlas des Landes
Schleswig-Holstein unter der Rubrik Boden/Bodenbewertung entnommen werden.
Gem. Punkt 3.8 des o. g. Leitfadens sollten im Umweltbericht auch die geplanten
Monitoringmaßnahmen in Bezug auf das Schutzgut Boden benannt werden.

Geothermie
Das gesamte Plangebiet befindet sich im Wasserschutzgebiet Henstedt-Rhen und in
der Verbotszone für Erdwärmesonden, die Entfernung zum nächstgelegenen Trink-
wasserbrunnen beträgt rd. 800 Meter. Nach wasserrechtlichen Vorgaben ist in die-
ser Distanz der Bau/Betrieb von gebohrten, tiefen Erdwärmesonden nur oberhalb
des Trinkwasser-Nutzhorizontes möglich. Da die gering wasserdurchlässige Deck-
schicht oberhalb des Trinkwasser-Förderhorizontes bereits in ca. 19 Meter Tiefe en-
det und eine Restmächtigkeit von mind. 5 Meter dieser Deckschicht unberührt zu
erhalten ist, wären für gebohrte Erdwärmesonden maximale Tiefen von 14 Meter
unter Flur zulässig.

Flache Erdwärmekollektoren oder Spiralkollektoren ohne Bohrung können auf den
Grundstücken dann eingebaut werden, wenn zwischen Erdwärmeanlage und Trink-
wasser-Nutzhorizont eine gering wasserdurchlässige Deckschicht von mind. 2 Meter
Mächtigkeit ausgebildet ist. Dies ist nach geologischen vorliegenden Bohrungsinfor-
mationen der Fall. Auch in diesen Fällen ist ein wasserrechtlicher Erlaubnisantrag bei
der unteren Wasserbehörde des Kreises Segeberg zu stellen.

SG Grundwasserschutz
Aus Sicht des Grundwasserschutzes bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken.
Sofern im Rahmen der Neubebauung Wasserhaltungsmaßnahmen zur Trockenhal-
tung der Baugrube geplant sind, ist die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis
rechtzeitig vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen. Bei der
weiteren Planung ist zu beachten, dass verhältnismäßige technische Maßnahmen zur
Begrenzung des Wasserzustroms einzuplanen sind, um die Umweltauswirkungen
durch die Wasserhaltungsmaßnahme auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu be-
schränken.

Umweltbezogener Gesundheitsschutz
Keine Stellungnahme.

Sozialolanuno
Keine Stellungnahme.

Verkehrsbehörde
Keine Stellungnahme.
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Im Auftrage
gez.
P. Schmidt-Diel
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Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des
Landes Schleswig-Holstein, Memellandstraße 15, 24537 Neumünster

Stadt Norderstedt
Postfach 1980
22809 Norderstedt

Landesamt für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume

des Landes Schleswig-Holstein
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Untere Forstbehörde

lhr Zeichen: 601 / ho
Tire Nachricht vom:18.10.2018

Mein Zeichen:7414.22-SE
Meine Nachricht vom:

Axel Suersen
axel.suersen @llur.landsh.de

Telefon: 04321 / 5592-202
Telefax: 04321 / 5592-290

20.12.2018

i A • tk r
Bebauungsplan Nr. 332 „Südlich'Schleäwiger Hagen"
Gebiet: nördlich der Bebauung am Flensburger Hagen und des daran nördlich an-
grenzenden Grünzuges, östlich der AKN- Trasse auf der Höhe der Haltestelle Has-
lohfurth, südlich des Schleswiger Hagens und westlich der Bebauung an der Ulz-
burger Straße 711 bis 741 sowie Schleswiger Hagen
Hier:
Frühzeitige Anhörung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen forstbehördlicherseits keine Bedenken, wenn der
zwischen dem nördlich angrenzenden Wald und der gep:anten Bebauung vorgeschriebe-
ne gesetzliche Waldabstand von 30 m eingehalten wird.

Mit freundlichen Grüßen,

i. V. Axel Suersen, Forstamtmann

Dienstgebäude: Memellandstraße 15, 24537 Neumünster l Telefon 04321 / 5592-200 I Telefax 04321 / 5592-290
ufb-mitte@ufb.landsh.de E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente.
Das Landeswappen ist gesetzlich geschützt.
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